








Höchste Priorität für die Gesundheit:
Produktsicherheit und 
moderner Arbeitsschutz

Ob Kinderspielzeug oder Fernsehgeräte, Presslufthammer oder Industrieroboter – Gegenstän-
de, die uns zuhause und im Beruf begleiten, müssen vor allem eines sein: sicher. Dafür steht 
das neue Produktsicherheitsgesetz, das am 1. Dezember 2011 in Kraft tritt. Neue Regeln sorgen 
dafür, dass gefährliche Produkte frühzeitig entdeckt und vom Markt genommen werden 
können. Das „GS“-Zeichen für „geprüfte Sicherheit“, auf das viele Verbraucherinnen und 
Verbraucher vertrauen, wird noch verlässlicher. Missbrauch mit dem Gütesiegel soll in Zukunft 
stärker bekämpft werden.

Auch am Arbeitsplatz hat die Gesundheit der Beschäftigten höchste Priorität. In der Gemein-
samen Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA) haben Bund, Länder und Unfallversicherungs-
träger mit gemeinsamen Zielen und einem abgestimmten Vorgehen den Weg für ein moder-
nes Arbeitsschutzsystem geebnet. 

Mit neuen Verordnungen hat das Bundesministerium für Arbeit und Soziales dafür gesorgt, 
dass Beschäftigte, die beruflich mit Chemikalien, Schweiß- oder Lasergeräten arbeiten, mehr 
Schutz erhalten. Dies garantiert Beschäftigten einheitlich mehr Sicherheit am Arbeitsplatz, 
unabhängig davon, ob sie in einer Schreinerei oder in einem Labor arbeiten oder für einen 
Industriekonzern gefährliche Tätigkeiten erledigen.

Die Arbeitswelt hat sich in den letzten Jahren rasant verändert: Neue Produktionsabläufe 
führen dazu, dass Arbeit physisch bei weitem nicht mehr so anstrengend ist wie noch vor 
Jahrzehnten. Dafür sind Zeitpläne enger getaktet. Fit und mobil zu sein wird in immer mehr 
Berufen vorausgesetzt. Kein Wunder, dass sich viele Menschen in ihren Jobs stark gefordert 
fühlen. Während physische Krankheiten als Folge schwerer Arbeit seltener geworden sind, 
treten psychische Erkrankungen deutlich häufiger auf. Deshalb wird das Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales gemeinsam mit der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedi-
zin in den nächsten Jahren das Augenmerk besonders auf psychische Belastungen am 
Arbeitsplatz richten und die Entwicklung von praxisgerechten Präventivmaßnahmen voran-
treiben. 

www.bmas.de/DE/Themen/

Arbeitsschutz/inhalt.html

Beschäftigte, die beruflich mit 

Chemikalien, Schweiß- oder 

Lasergeräten arbeiten, werden 

durch neue Verordnungen 

besser geschützt.

Das „GS“-Zeichen gibt verlässlich 

Auskunft zur Produktsicherheit 

und trägt maßgeblich 

zum Verbraucherschutz bei.



Macht Mitmachen möglich:
Das Bildungspaket

Das Bildungspaket kommt an. Rund die Hälfte der 2,5 Millionen anspruchsberechtigten Kinder 
nimmt bereits Leistungen aus dem Bildungspaket in Anspruch (Stand: November 2011). Diese 
Kinder können mitmachen: bei Ausflügen und Mittagessen in Kita, Schule und Hort sowie bei 
Musik, Sport und Spiel in Vereinen und Gruppen. Und wenn in der Schule die Versetzung 
gefährdet ist, gibt es Nachhilfe. Damit kommt Bildung und Teilhabe endlich auch den Kindern 
zugute, deren Eltern seit langer Zeit arbeitslos sind oder deren Einkommen zu gering ist. Das 
ist wichtig, denn Armut und Ausgrenzung dürfen sich nicht automatisch von einer Generation 
auf die nächste vererben. Das forderte auch das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil zu 
Hartz IV im Februar 2010. 

Mit dem Bildungspaket des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, das rückwirkend ab 
dem 1. Januar 2011 den bedürftigen Kindern und Jugendlichen zugutekommt, sollen vor allem 
deren Zukunftschancen verbessert werden. Für die Jahre 2011–2013 leistet der Bund dafür den 
Ländern und Kommunen einen finanziellen Ausgleich von 1,3 Milliarden Euro pro Jahr. Mit 
diesem Geld werden auch finanzielle Spielräume geschaffen, z. B. für die Einstellung von 
Schulsozialarbeitern in den Kommunen. 

Die Kommunen haben die Aufgabe übernommen, das Bildungspaket zu den Kindern vor Ort zu 
bringen. Im Regelfall ist das Jobcenter erster Ansprechpartner. Gemeinsam haben Bund, 
Länder und Kommunen im November beschlossen, die Antragsstellung weiter zu vereinfa-
chen. Mit dem so genannten Globalantrag sollen die Eltern bei den Routinebesuchen im 
Jobcenter einfach alle Leistungen des Bildungspakets gleichzeitig beantragen können. 
Danach reicht eine einfache Meldung des Sportvereins oder der Musikschule, dass das Kind am 
Angebot teilgenommen hat.

Rund eine Million bedürftige 

Kinder profitieren bereits vom 

Bildungspaket. Gemeinsam 

wollen Bund, Länder und Kom-

munen, etwa durch vereinfachte 

Antragsverfahren, dafür sorgen, 

dass es noch mehr Kinder 

werden. 

www.bildungspaket.bmas.de

Das Bildungspaket
Mitmachen möglich machen



Sichert das Auskommen im Alter:
Die Rente

Entwicklung der privaten Altersvorsorge
Stand: 30. September 2011

Durchschnittlicher Zahlbetrag
gesetzlicher Renten

Die gesetzliche Rente bietet Sicherheit. 
Wie der Alterssicherungsbericht der Bundesregierung zeigt, haben darüber hinaus viele Menschen zusätzliche Einkommen. 
Neben der privaten trägt auch die betriebliche Altersvorsorge zu einem guten Auskommen im Alter bei. Derzeit haben rund 
15 Millionen Beschäftigte Anwartschaften auf Betriebsrenten.
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Quelle: �Deutsche Rentenversicherung, Versichertenrenten im 
Rentenbestand, Stichtag 31. Dezember 2010

Quelle: �Bundesministerium für Arbeit und Soziales

Quelle: Alterssicherungsbericht 2008

*Umfasst alles, was dem Haushalt zufließt: gesetzliche wie private Rente, Miet- oder Zinseinkünfte, 
Lebensversicherungen etc. inklusive Mietwert von selbstgenutztem Eigentum; abzüglich Steuern 
und gesetzlichen Sozialversicherungsbeiträgen.

Bis 30. September 2011 sind 
knapp 15 Mio. Verträge 
abgeschlossen worden.
Die Entwicklung stellt sich 
wie folgt dar:
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Das deutsche Rentensystem ist stabil und sicher. Reformen haben die Rente demografie- und 
zukunftsfest gemacht. Unsere Alterssicherung ruht auf drei starken Säulen: der gesetzlichen 
Rente, der betrieblichen Alterssicherung und der zusätzlichen privaten Vorsorge. Eine umsichtige 
Rentenpolitik muss immer die Interessen von Alt und Jung im Blick haben und darf keine Seite 
überfordern. Weil die „Leitplanken“ richtig gesetzt sind und die gute Konjunktur zusätzlichen 
Rückenwind gibt, kann 2012 der Beitragssatz zur Rentenversicherung für die arbeitende Generati-
on um 0,3 Prozentpunkte sinken. Damit entlasten wir die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
um 1,3 Milliarden Euro an Beiträgen und die Arbeitgeber nochmals um denselben Betrag. Zugleich 
werden die Renten der gesetzlichen Rentenversicherung voraussichtlich um rund zwei Prozent 
steigen. Die Reserve in der Rentenkasse beträgt Ende 2011 fast 24 Milliarden Euro.

Weil die Bevölkerung in Deutschland immer älter wird und dabei länger gesund bleibt, zugleich 
aber weniger Junge nachkommen, wurden mit der Erhöhung des Renteneintrittsalters die 
richtigen Weichen gestellt. Ab 2012 wird die Regelaltersgrenze langsam erhöht bis auf 67 Jahre im 
Jahr 2029. Das Ministerium hat im 2010 vorgelegten Bericht „Aufbruch in die altersgerechte 
Arbeitswelt“ ausführlich dargestellt, dass und wie dies gelingen kann. Vor allem kommt es jetzt 
darauf an, dass die Unternehmen die Arbeitsplätze so gestalten, dass eine produktive und 
zufriedene Arbeit bis 67 unterstützt wird. 

Daneben wird das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wenige bestehende Schwachstellen 
im System der Alterssicherung bearbeiten: Ziel ist es, dass Menschen, die ein Leben lang gearbei-
tet, aber wenig verdient haben, Kinder erzogen oder Angehörige gepflegt und zusätzlich für das 
Alter vorgesorgt haben, im Alter nicht auf Grundsicherung angewiesen sind. Dies betrifft insbeson-
dere auch Frauen, die viele Jahre im Job kürzer getreten sind, um Kinder (und damit künftige 
Rentenbeitragszahler) zu erziehen, oder sich um pflegebedürftige Angehörige gekümmert haben 
und die am Ende häufig ohne auskömmliche eigene Rente dastehen. Diese Lebensverläufe und die 
damit verbundenen Leistungen sollen in der Rente besser berücksichtigt werden. Daneben geht 
es darum, die Leistungen für Menschen, die krankheitsbedingt vorzeitig in Rente gehen, zu 
verbessern und ein flexibleres Arbeiten vor Eintritt in den Ruhestand zu ermöglichen. Das 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat im September 2011 einen Rentendialog mit 
Arbeitgebern, Gewerkschaften, Verbänden, Wissenschaft und Politik gestartet, um diese und 
andere Vorschläge zu diskutieren mit dem Ziel, zukunftsfähige Lösungen rasch umzusetzen.

Mit der stufenweisen Erhöhung 

der Regelaltersgrenze auf 67 

Jahre wurden die richtigen 

Weichen gestellt. Jetzt kommt 

es darauf an, dass Unternehmen 

Arbeitsplätze alternsgerecht 

gestalten.

www.bmas.de/DE/

Themen/Rente/inhalt.html



Für eine inklusive Gesellschaft:
Der Nationale Aktionsplan

In Deutschland leben rund 9,6 Millionen Menschen mit einer Behinderung. Davon sind 7,1 
Millionen schwerbehindert, d. h., sie haben einen Behinderungsgrad von über 50. Die 
Mehrzahl der Behinderungen tritt erst im Laufe des Lebens auf. Nur etwa vier bis fünf Prozent 
der schwerbehinderten Menschen leben seit ihrer Geburt mit Behinderungen.

Deutschland ist mit seiner Politik für Menschen mit Behinderungen für viele andere Länder 
Vorbild. Die UN-Behindertenrechtskonvention gibt weitere wichtige Anstöße, wie unser Land 
ihre Teilhabe und Gleichberechtigung ausbauen kann. Ziel der Konvention ist eine inklusive 
Gesellschaft, in der behinderte und nichtbehinderte Menschen in allen Lebensbereichen und 
von Anfang an gemeinsam spielen, lernen, arbeiten, den Alltag gestalten und die Freizeit 
verbringen.

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat in einem intensiven Dialog mit der 
Zivilgesellschaft, insbesondere den Behindertenverbänden, den Nationalen Aktionsplan der 
Bundesregierung zur Umsetzung der Konvention erarbeitet. Die darin aufgeführten über 200 
Maßnahmen aus allen Lebensbereichen und Politikfeldern werden eine Entwicklung hin zur 
Inklusion anstoßen. Der Aktionsplan ist auf zehn Jahre angelegt und wird systematisch 
weiterentwickelt werden.

Arbeit hat für Menschen mit Behinderungen eine ebenso große Bedeutung wie für alle 
anderen Menschen auch. Deshalb werden unter anderem mit der „Initiative Inklusion“ rund 
100 Millionen Euro zusätzlich zur Verfügung gestellt, um gezielt die Berufsorientierung junger 
Menschen, ihre Ausbildung und auch die Beschäftigung älterer Menschen mit Behinderungen 
passgenau zu fördern. 

Ziel bleibt, die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen auf allen gesellschaftlichen 
Ebenen und in allen Politikfeldern fest zu verankern. Grundlage für die künftige Politik der 
Bundesregierung wird der neue Behindertenbericht sein, mit dem die Lebenslagen von 
Menschen mit Behinderungen systematisch untersucht und dargestellt werden. Damit ist das 
Ziel verbunden, die Lebenssituation von Menschen mit Behinderungen in der Familie, im 
Bildungssystem, in der Arbeitswelt, in der Freizeit und im Lebensumfeld anhand objektiver 
Indikatoren darzustellen, um auf dieser Grundlage die Politik für Menschen mit Behinderun-
gen unter dem Leitgedanken der Inklusion noch besser zu entwickeln. Der Bericht wird 
erstmals Ende 2012 erscheinen.

Markant, provokant, kontrovers: 

Die Kampagne des Bundesministe-

riums für Arbeit und Soziales macht 

auf alltägliche Hürden für 

Menschen mit Behinderungen 

aufmerksam. Und erfüllt damit 

einen klaren Auftrag der 

UN-Behindertenrechtskonvention, 

zur „Bewusstseinsbildung“ 

beizutragen (Artikel 8).

www.behindern-ist-heilbar.de Behinderungen sind nicht heilbar. Sie sind Bestandteil der Persönlichkeit behinderter Menschen und verdienen 
Respekt. Behindernde Strukturen und behinderndes Verhalten aber sind heilbar. Die  Therapie lautet: Inklusion. 
Mit ihrem Nationalen Aktionsplan hat die Bundesregierung einen wichtigen Schritt zur Umsetzung der UN-Behinder-
tenrechtskonvention getan. Alle sind gefordert: Wir müssen die Welt für alle einfach machen – und das müssen wir 
einfach machen. 

Informationen unter www.behindern-ist-heilbar.de

Einfach alles erreichbar machen: Gemeinsam setzen 

wir die UN-Behindertenrechtskonvention um.



Arbeitsministertreffen der G20 

am 26. / 27.9.2011 in Paris

Sichert Wirtschaftswachstum und Sozialstandards:
Deutschland als treibende Kraft in Europa 

Deutschland ist im eigenen Interesse treibende Kraft der weiteren europäischen Integration. Als 
Exportnation hat Deutschland sehr vom europäischen Einigungsprozess profitiert. Neun 
Millionen Arbeitsplätze hängen an den Exporten nach Europa. Und ein starkes Europa ist auch in 
der Zukunft Garant für eine gute wirtschaftliche Entwicklung, aber auch für hohe Sozialstan-
dards im globalisierten Wettbewerb.

Im europäischen Vergleich steht Deutschland mit seiner niedrigen Arbeitslosigkeit gut da. 
Basierend auf der „Europa-2020-Strategie“ hat sich die Bundesregierung ambitionierte nationale 
Ziele gesteckt: Bis 2020 soll sich die Quote der Erwerbstätigen hierzulande insgesamt von 74,9 
Prozent im Jahr 2010 auf dann 77 Prozent erhöhen, die der Frauen von 69,6 auf 73 Prozent und die 
der Älteren von 57,7 auf 60 Prozent. Die Zahl der Langzeiterwerbslosen soll dagegen ausgehend 
vom Jahr 2008 um 20 Prozent reduziert werden. 

Eine gute Einbindung der Beschäftigten ist ein wichtiger Bestandteil deutscher Unternehmens-
kultur und für die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen von großer Bedeutung. Sie muss auch 
in grenzüberschreitend tätigen Unternehmen gewährleistet sein. Entscheidungen, die Beschäf-
tigte betreffen, werden allerdings zunehmend außerhalb des eigenen Mitgliedstaats getroffen. 
Europäische Betriebsräte stellen sicher, dass auch in diesen Fällen die Interessen der Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer berücksichtigt werden. Das BMAS hat hierfür das Europäische-
Betriebsräte-Gesetz umfangreich überarbeitet und die Rechte und Arbeitsbedingungen der 
Europäischen Betriebsräte erheblich verbessert.

Die weltweite Wirtschaftskrise hat deutlich gezeigt, dass wir die Globalisierung auch sozialpoli-
tisch mitgestalten müssen. Die G20 – eine Gruppe aus 19 Staaten sowie der EU – treiben diesen 
Prozess voran, Deutschland ist dabei eine starke gestaltende Kraft. Weil in vielen Ländern nach 
der Krise die Jugendarbeitslosigkeit teils dramatisch gestiegen ist, soll auf Beschluss des 
G20-Gipfels der Regierungschefs eine internationale Taskforce dieses Problem nun grenzüber-
greifend angehen. Vorbild sind dabei erfolgreiche Konzepte, zum Beispiel auch in der Bundesre-
publik Deutschland, wo die Jugendarbeitslosigkeit so niedrig liegt wie in kaum einem anderen 
Staat.

www.bmas.de/DE/Themen/Soziales-Europa-und-Internationales/Europa/

strategie-eu-2010-beschaeftigungspolitik.html

 

www.bmas.de/DE/Themen/Arbeitsrecht/Meldungen/europaeische-betriebsraete-gesetz.html
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Arbeitslosigkeit (Quote in Prozent)
Die meisten Länder der G20 haben sich noch nicht von der Krise erholt. Deutschland 
verzeichnet nach der Krise eine niedrigere Arbeitslosenquote als vor der Krise 2007.

Jugendarbeitslosigkeit (Quote in Prozent)
Im internationalen Vergleich steht Deutschland mit seiner niedrigen 
Jugendarbeitslosenquote von 9,7 % im Quartalsvergleich 2010 gut da.
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Quelle: ILO-Statistik – STI Database, Daten für Argentinien und Brasilien sind lokal, Jahresdurchschnitte

Quelle: OECD-Schätzwerte basierend auf verschiedenen nationalen Umfragen, 1. Quartal (Januar bis März), 
Durchschnittswerte, Abweichungen bei einzelnen Ländern möglich
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Ihre Ansprechpartner Impressum

Kontakt für Bürgerinnen 
und Bürger

Bürgertelefon:
montags bis donnerstags 
von 8 bis 20 Uhr
Sie fragen – wir antworten

Rente: 
01805 / 6767 - 10*

Unfallversicherung/Ehrenamt:
01805 / 6767 - 11*

Arbeitsmarktpolitik und -förderung: 
01805 / 6767 - 12*

Arbeitsrecht: 
01805 / 6767 - 13*

Teilzeit, Altersteilzeit, Minijobs:
01805 / 6767 - 14*

Infos für behinderte Menschen:
01805 / 6767 - 15*

Ausbildungsförderung/
Ausbildungsbonus:
01805 / 6767 - 18*

Europäischer Sozialfonds/
soziales Europa:
01805 / 6767 - 19*

Mitarbeiterkapitalbeteiligung:
01805 / 6767 - 20*

Informationen zum Bildungspaket:
01805 / 6767 - 21*

Kontakt für Presse 
und Medien

Telefon: 030 18 527 - 2190
E-Mail: presse@bmas.bund.de

Kontakt für Fachpublikum

Telefon: 030 18 527 - 0
E-Mail: info@bmas.bund.de
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